
W ie es dazu kam? Auch in Berlin arbeiten – glückli-
cherweise – freie Träger der Straffälligenhilfe mit
ihrem vielfältigen Leistungsspektrum. Einer dieser

Träger, die Freie Hilfe Berlin e.V., bietet seit vielen Jahren
eine ehrenamtliche Inhaftiertenbetreuung an, die von Be-
troffenen umfangreich in Anspruch genommen wird (155
ehrenamtliche HelferInnen betreuen etwa 170 Inhaftierte,
leisten dabei etwa 15.000 Gesprächsstunden jährlich); diese
Arbeit wird durch eine hauptamtliche Kraft organisiert und
begleitet. In gleicher Trägerschaft beraten und betreuen
zwei Sozialarbeiterinnen über 600 Inhaftierte im Umfang
von etwa 1900 Stunden in sozialen Angelegenheiten. Ein
anderer Träger, die Straffälligen- und Bewährungshilfe Ber-
lin e.V., vermittelte letztes Jahr (1997) in sieben Monaten
340 zu Geldstrafe verurteilte Klienten in gemeinnützige Ar-
beit – dadurch wurden über 22.400 Hafttage nicht voll-
streckt; bei Hafttagkosten von DM 200 eine Ersparnis von
etwa DM 4,5 Mio., den erbrachten Nutzen der Arbeit nicht
mitgerechnet. Die Hilfe für Opfer von Straftaten in Berlin
e.V. bot in über fünf Jahren etwa 1300 Menschen psycholo-
gische Unterstützung sowie Hilfe in rechtlichen und pro-
zessualen Fragen an.

Diese ambulanten Projekte Arbeit statt Strafe, Sozialbera-
tung in Vollzugsanstalten, Ehrenamtlichenarbeit und Opferhilfe
erhielten dafür knapp DM 450.000. Und zwar, wie es ganz
überwiegend üblich ist und seit Jahren in allen Bundeslän-
dern praktiziert wird, per obrigkeitlichem Bewilligungsbe-
scheid, versehen mit einer Belehrung über den Rechtsbehelf.
Der Staat (das Land, die öffentliche Hand) scheint dabei frei
entscheiden zu können, welchem Träger er dabei welche
Zuwendung zukommen läßt (oder eben nicht). Natürlich
innerhalb geltender Gesetze und Verordnungen und Be-
achtung der Haushaltshoheit der gesetzgebenden Körper-
schaft, versteht sich. Aber eben nicht unter Hinzunahme
der Leistungs- und Qualitätskriterien, nicht unter Beach-
tung etwaiger Verträge und damit verbundener Kündi-
gungsfristen für zu erbringende Leistungen und schon gar
nicht unter Beachtung ökonomischer Kriterien, wie obige
Beispiele von Aufwand und Nutzen zeigen.

So kam es also, daß der Berliner Senat meinte, sparen zu
müssen. Und wie man weiß, kann Sparen ziemlich teuer
sein. Jedenfalls kündigte (fairerweise) der dortige Justiz-
Staatssekretär bereits im Juli vergangenen Jahres an, daß
man für dieses Jahr eine weitere Förderung der oben be-
schriebenen Projekte nicht mehr vorhabe. Obwohl dieser
selbst es nach eigener Aussage als schmerzlich empfand.
Gleichzeitig hatte sich die seinerzeit in Berlin amtierende
Justizsenatorin auf den Versuch der Sanktion elektronisch
überwachter Hausarrest festgelegt, wofür selbstverständlich

Haushaltsmittel bereitzustellen waren. Nachdem nun Frau
Peschel-Gutzeit nach Hamburg ging, nahm Berlin erst ein-
mal Abstand von dem Versuch. Und – welch angenehme
Überraschung – obwohl man im zuständigen Ressort keine
Chance einer Veränderung zum Positiven sah, wurden obige
Projekte wieder in die Förderung genommen. 

Wer nun kommentiert, daß die betroffenen Träger sich
doch freuen sollen, statt sich möglicherweise zu beschweren
(jene tun es im übrigen ja auch gar nicht) über Planungsun-
sicherheiten, Geringschätzung eigener Arbeit, Ausgeliefert-
Sein, bleibt dabei auf der Ebene des Obrigkeitsstaates. Die
anderen dagegen werden mit dem Autor ungehalten darüber
sein, wieviel Zeit diese Projekte, Mitarbeiter und Träger allein
dafür aufbringen müssen, die vielen Beteiligten in so viele
Gespräche und Briefwechsel zu vertiefen, eine Öffentlich-
keitsarbeit zu organisieren, die weder Qualität noch Quan-
tität der konkreten Arbeit verbessert, sowie den entstehen-
den Druck von den Klienten fernzuhalten, nur um am Ende
ihrer Bemühungen zu erreichen, was sowieso alle Beteiligten
vorher schon wollten: Bestimmte Arbeiten/Leistungen soll-
ten für bestimmte Personenkreise von bestimmten Trägern
für ein bestimmtes Entgelt erbracht werden. 

Natürlich wird dem obigen Zusammenhang auch ent-
gegengehalten werden, daß ein solcher nicht gesehen wer-
den darf. Übrig bleibt, daß Frau Peschel-Gutzeit erreichte
bzw. sicherte, was sie stets forderte: nämlich Arbeit statt
Strafe und die anderen ambulanten Projekte zu fördern und
zu erhalten; daß dies praktisch durch ihren Weggang gesch-
ah, bleibt Ironie der Geschichte. Ernsthaft bleibt übrig, daß
der Gesamtvorgang Anlaß geben sollte, alle Beteiligten vor
Wiederholungen zu bewahren. Parallelen in anderen Berei-
chen der Wahrnehmung öffentlich gewünschter Aufgaben
durch nach dem Privatrecht organisierte Träger außerhalb
von Sozialarbeit (z.B. Kammern, ÖPNV, Ver- und Entsor-
gung) kann man lange suchen. Doch dafür muß das Instru-
mentarium geändert werden.

Leistungsverträge als Absicherung der Qualität

Worum geht es? Freie Straffälligenhilfe bietet Menschen,
die strafrechtlichen Eingriffen und deren Folgen unterlie-
gen, Unterstützung an. Sie umfaßt alle Angebote, die geeig-
net sind, die individuellen Fähigkeiten Betroffener und de-
ren Angehöriger zu erweitern und zu stärken sowie ihre Le-
benssituation und -bedingungen nachhaltig zu verbessern.
Die Intention dieser Hilfen sind unabhängig von Zielen
und Verfahrenszwecken strafrechtlicher Interventionen
und Reaktionen. 

Danke, Frau
Senatorin! Gemeint
ist Frau Lore Maria
Peschel-Gutzeit.
Gedankt sei ihr für
ihren Weggang von
Berlin nach
Hamburg. 
Damit rettete sie
nämlich wesentliche
Angebote der
Freien Straffälligen-
hilfe Berlins.
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Freie Straffälligenhilfe will das Selbsthilfepotential straf-
fällig gewordener Menschen auf Dauer so stärken, daß sich
soziale und individuelle Faktoren, die Straffälligkeit begün-
stigen können, verändern. Sie hilft, den stigmatisierenden
sozialen Status »Straffälligkeit« zu überwinden und soziale
Ausgrenzung zu vermeiden. Soweit die weitgehend unstrit-
tige Selbstdefinition der einschlägigen Verbände und Fach-
leute.

Die Qualität der sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe
ergibt sich aus der Übereinstimmung zwischen den Erwar-
tungen/Zielsetzungen hinsichtlich der Leistungen und der
tatsächlich erbrachten Dienstleistung. Qualität beinhaltet
dabei objektive und subjektive Kriterien.

Begriffe wie Controlling, Kundenorientierung, Qualität
und Qualitätssicherung, neue Steuerungsmodelle bestim-
men die Diskussion über die Verbesserung öffentlicher und
privater Dienstleistungen in den neunziger Jahren. Egal ob
diese Diskussionen faszinierend oder eher abstoßend emp-
funden werden, muß geklärt werden, was genau Qualität
dabei beinhaltet. Klar scheint zu sein, daß diese momentan
massiv und um jeden Preis gesichert werden muß, wie auch
immer. Die sozialen Dienstleistungen sind hiervon betrof-
fen. Daher muß sich auch die Straffälligenhilfe als Teil der
sozialen Dienstleistungen mit diesen Themen auseinander-
setzen. 

Klar scheint auch zu sein, daß die anerkannten freien
Träger der Straffälligenhilfe seit vielen Jahren gewünschte,
ja von öffentlichen Trägern quasi bestellte Dienstleistun-
gen erbringen, die als in aller Regel qualitativ einwandfrei
bis gut angesehen werden (wer würde sie sonst im Folgejahr
erneut bestellen?). 

Qualität ist, wie wir mittlerweile auch in der Sozialarbeit
wissen, »die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen
eines Produktes oder einer Tätigkeit, die sich auf deren Eig-
nung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse bezieht«, so die
Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) gemäß dafür eige-
ner DIN 55350. Und Qualitätsmanagement umfaßt »alle
Tätigkeiten der Gesamtführungsaufgabe, welche die
Qualitätspolitik, Ziele und Verantwortungen festlegen, so-
wie diese durch Mittel wie Qualitätsplanung, Qualitätslen-
kung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im
Rahmen des Qualitätsmanagementsystems verwirklichen«,
so DIN/ISO 8402.

Es wird stets darum gehen, mit Hilfe eines geeigneten In-
strumentariums die Qualität der Arbeit zu definieren, diese
zu sichern, zu dokumentieren und letztendlich nachzuwei-
sen. Heute wird die Qualität des Produktes oder der Dienst-
leistung vom Kunden definiert, und zwar oftmals schon als
Voraussetzung zur Auftragsvergabe, also vor Erbringung der
Dienstleistung. Es muß also die zu erbringende Leistung
klar definiert sein.

Ein standardisierter verbindlicher Katalog von Leistun-
gen, definiert und abgeleitet aus den Aufgabenstellungen
der Freien Straffälligenhilfe, erhöht die Transparenz und
Vergleichbarkeit der verschiedenen Anbieter untereinan-
der.

Dem läßt sich entgegnen, daß man unterschiedliche, ge-
gebenenfalls gegensätzliche, sozialpolitische Interessenla-
gen zu betrachten hat. So ist die Möglichkeit nicht von der
Hand zu weisen, daß Zuschußgeber (Kunden!) unter dem
Vorwand der Qualitätssicherung – gegen die ja nicht ernst-
haft argumentiert werden kann – insbesondere das Merkmal
der Verfahrenstransparenz zur Legitimation von Mittelkür-
zungen instrumentalisieren. Der Zeitpunkt, gegenüber Zu-
schußgebern einzugestehen, daß hinsichtlich der eigenen

Dienstleistungsqualität Verbesserungsmöglichkeiten gese-
hen werden, ist in der Tat äußerst ungünstig: Angesichts
der desolaten Lage der öffentlichen Haushalte besteht ganz
sicher die Gefahr, daß statt möglicher Steigerungen der Ef-
fektivität nur die Gelegenheit wahrgenommen wird, Mittel
einzusparen. 

Dies ist jedoch aus drei Gründen keine stichhaltige Argu-
mentation gegen die Einführung einer Leistungs- und Pro-
duktbeschreibung in einem sozialen Kontext: 1. Wer zuerst
definiert, hat einen »Heimvorteil«. Die Feststellung, ein
Aspekt einer konkreten Dienstleistung sei qualitativ hoch-
wertig, angemessen und notwendig, muß erst einmal mit
Argumenten widerlegt werden. Dies ist auch für Verwaltun-
gen nicht einfach. 2. An verordnetem Sparen führt oh-
nehin kein Weg vorbei; es besteht hingegen die Chance,
gegen Mittelkürzungen mit besseren Argumenten als die
Zuschußgeber aufwarten zu können. 3. Es bedeutet das
Ende jeglicher Offensive, wenn man auf interne Mängel
erst während einer Auseinandersetzung hingewiesen wird.

Nur das Wissen um die eigenen Mängel (und deren suk-
zessive Beseitigung) gibt den Handlungsspielraum für das
Durchsetzen eigener Ziele.

Spezifische Wege der Qualitätssicherung 
in der Straffälligenhilfe

Für die speziellen Erfordernisse der Sozialarbeit und ins-
besondere der Straffälligenhilfe müssen sowohl besondere
Wege der Qualitätssicherung als auch eigene Leistungsbe-
schreibungen erstellt werden. Eine gute Diskussionsgrund-
lage hat die DBH dazu erstellt. Hier wird unterschieden
nach justizbezogenen Maßnahmen (wie Arbeit statt Strafe,

TOA, Soziale Trainingskurse, Betreuungsweisungen etc.), le-
benslagenstabilisierenden Maßnahmen (wie Arbeit, Wohnen,
Schuldnerberatung, Suchtberatung etc.) und justizbedingten
Maßnahmen (wie Beratung in der Haft, Angehörigenbera-
tung, Tataufarbeitung und Schadenswiedergutmachung
etc.) ein operationalisierbarer Aufgabenkatalog zu erstellen
sein, unter welchen Bedingungen von wem welche Lei-
stungen zu erbringen sind. Dieser würde Bestandteil einer
Leistungsvereinbarung unter Bezugnahme auf § 17 SGB I
(»In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien
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Einrichtungen und Organisationen wirken die Leistungs-
träger darauf hin, daß sich ihre Tätigkeit und die der ge-
nannten Einrichtungen und Organisationen zum Wohl der
Leistungsempfänger wirksam ergänzen. Sie haben dabei de-
ren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer
Aufgaben zu achten. Die Nachprüfung zweckentsprechen-
der Verwendung bei der Inanspruchnahme öffentlicher
Mittel bleibt unberührt.«) sowie sinngemäß auf § 93 Abs. 2
BSHG (»Der Träger der Sozialhilfe ist zur Übernahme von
Aufwendungen … verpflichtet, wenn … eine Vereinbarung
über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sowie
über die dafür zu entrichteten Entgelte besteht …«).

Dabei werden die Merkmale zeitgemäßer Qualitätssiche-
rung Strukturqualität (materielle und organisatorische Rah-
menbedingungen sowie personelle und sachliche Ressour-
cen der Dienstleistungserbringung wie z.B. Budgetgröße,
räumliche und sachliche Ausstattung, Personalschlüssel,
Qualifikationsstruktur usw.), Prozeßqualität (Gestaltung des
Prozesses der Dienstleistungserbringung wie z.B. Betreu-
ungsintensität, Zugangsmöglichkeiten, Schnelligkeit und
Flexibilität der Leistungen etc.) und Ergebnisqualität (Resul-
tate der Dienstleistung wie z.B. Zufriedenheit des Nutzers,
Problem- und Situationsgerechtigkeit der Leistung, Transpa-
renz und Kontrollmöglichkeit) nachvollziehbarer Bestand-
teil dieser Vereinbarung. Eine Leistungsvereinbarung würde
wie ein Vertrag nicht nur Leistung gegen Entgelt enthalten,
sondern auch andere Vertragsmerkmale aufweisen: verse-
hen mit Laufzeiten und Kündigungsfristen, Verstößen, kla-
ren Definitionen von (Nicht-/Teil-) Erbringung und mögli-
chen Folgen, Schlichtungsstellen etc. würden gegenseitig
Sicherheiten und Verläßlichkeiten geschaffen werden.
Wenn dann noch die Gesetzgebungskörperschaften ihr
Haushaltsgestaltungsrecht nutzten, indem sie z.B. Ver-
pflichtungsermächtigungen schaffen würden, bräuchten
die vertragschließenden Partner nicht alle Laufzeiten auf
Jahresultimo legen. Es würde erhebliche Planungssicher-
heit geschaffen.

Leitbild als Qualitätsmerkmal

In Berlin war ein Ergebnis der Auseinandersetzung, daß
die Zusammenarbeit der verschiedenen freien Träger der
Straffälligenhilfe bemerkenswert zugenommen hat. Dies
kann als Grundlage genutzt werden (auch an anderen Or-
ten), als eine Möglichkeit der Qualitätsverbesserung die
Formulierung eines »Leitbildes« voranzubringen. Die An-
forderungen an unseren Dienst verändern sich – wir müs-
sen unsere Ziele von Zeit zu Zeit neu definieren. »Unser
Leitbild bietet dabei Orientierung; es baut auf Bewährtem
auf, beschreibt Werte und definiert Grundsätze für Zusam-
menarbeit und Führung«, so die MitarbeiterInnen der Lan-
desregierung Schleswig-Holstein.

Das Leitbild eines Unternehmens gibt es sowieso. Es wird
geprägt vom Inhaber oder den Gesellschaftern. Möglicher-
weise tritt es nur den Kunden gegenüber in Erscheinung,
vielleicht auch dies nur theoretisch, in Form von Werbung
oder Aquisation. Je weniger die konkreten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter persönlich die Möglichkeit der Mitwir-
kung hatten, umso wahrscheinlicher ist die fehlende Mitar-
beiteridentifikation, damit auch die Darstellung in konkre-
ter Arbeit nach draußen, gegenüber Kunden oder Nutzern. 

Die Fragen Wer sind wir? Was wollen wir? Wer wollen wir
sein? Wie wollen wir sein? sind in zeitgemäßen Unterneh-
men, die sich am Markt bewähren wollen, durch die sie tra-

genden Menschen zu beantworten. Bezogen auf die Arbeit
mit straffälligen Menschen haben wir es einerseits mit den
zahlreichen Einzelunternehmen verschiedener rechtsfähi-
ger Träger und seinen Projekten zu tun. Andererseits gibt es
das Großunternehmen Straffälligenhilfe neben den vielen
anderen Unternehmen der Jugend- und Sozialarbeit, welche
sich am Markt der Möglichkeiten, an dem der Steuergeld-
empfänger, dem der Nutzerauswahlmenüs zu behaupten
hat. Und dabei soll man sich lösen vom Unternehmensbe-
griff, der allzu verkürzt abzielt auf kurzfristige Profitorien-
tierung unter Außerachtlassung langfristiger Marktorientie-
rung. 

Diese Leitbildfragen, durch die die Straffälligenhilfe tra-
genden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diskutiert und
formuliert, erhöht nicht nur den Marktwert, sondern wird
auch unserer Verantwortung für unsere Arbeit gerecht. Die-
se Verantwortung ist die Summe aus Organisationsstruktur,
Zielen, Aufgaben, Kompetenzen und Informationen. Aus
der Definition des Leitbildes der Straffälligenhilfe X des
Trägers Y in der Region Z werden so Ziele, aus diesen Zielen
Aufgaben, aus diesen Aufgaben erwachsen Aufträge, aus
welchen Handlungen entstehen. 

In sich schnell ändernden Zeiten ist die Bewahrung des
Bestehenden keine Wahlmöglichkeit. 

Weder der erfolgreiche Abschluß von Leistungsvereinba-
rungen noch die Orientierung an kontinuierlichen Verbesse-
rungsmöglichkeiten der Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqua-
lität, weder die mitarbeitertragende Formulierung eines
Leitbildes allein noch der leider immer noch (oder wieder?)
anzutreffende beklagende Blick in die Gegenwart, daß ja
»heute alles schlimmer und die Bedingungen früher viel
besser waren«, helfen weiter. Nötig wird noch stärker die ak-
tive Mitgestaltung dieser sogenannten zeitgemäßen Moder-
nisierungsdiskussion durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter als tatsächliche Träger dieser Arbeit, damit nicht die
Betriebswirte und Skandalisierer bestimmend bleiben.

Thomas Borowski, Dipl.-Sozialpädagoge, ist Geschäftsführer
des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für Straffälligen- und
Bewährungshilfe e.V.
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